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   der VG Erftal mit den Mitgliedsgemeinden

Bürgstadt und Neunkirchen
und der Gemeinde Eichenbühl

44. Jahrgang | 02. 03. 2021
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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

Standesamtliche Mitteilungen

Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle 
können aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteilig- 
ten/Angehörigen schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@buergstadt.de) 
zustimmen. 

*  *  *

Die nächsten Gemeinderatssitzungen
und Außendienststunden

Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden in Abhängigkeit der Corona- 
Situation wie folgt statt:

Bürgstadt:  Dienstag, 9. März 2021, um 19.30 Uhr
     Dienstag, 23. März 2021, um 19.30 Uhr
     jeweils im Bürgerzentrum Mittelmühle

Neunkirchen: Donnerstag, 4. März 2021, um 19.30 Uhr
     Donnerstag, 8. April 2021, um 19.30 Uhr
     jeweils im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen

Anträge können bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin im Rat- 
haus abgegeben werden. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im 
Aushangkasten und für Bürgstadt im Internet unter www.buergstadt.de und 
für Neunkirchen im Internet unter www.neunkirchen-unterfranken.de 
veröffentlicht.

Hier können auch Niederschriften der vorangegangenen öffentlichen 
Sitzungen nachgelesen werden.

MARKT BÜRGSTADT – Fundsachen

In den letzten Wochen wurden folgende Fundgegenstände bei der Gemeindever-
waltung abgegeben bzw. gemeldet:

	 c  verschiedene Brillen
	 c  einen Geldbeutel
	 c  ein Vermessungsgerät
	 c  diverse Schlüssel/Schlüsselbund
	 c  ein Fotoapparat 
	 c   ein Rucksack mit Kinder- und Baby-Utensilien
	 c  ein goldener Ohrstecker
	 c  ein kabelloser Kopfhörer
	 c  ein Damenfahrrad
	 c  eine Stofftier-Spieluhr
	 c   eine schwarze Handtasche

Wer Gegenstände dieser Art vermisst, wird gebeten, sich an der Kasse im Rathaus 
Bürgstadt zu melden oder mit dem Fundbüro unter der Telefon-Nr. 09371/9738-15 
in Verbindung zu setzen.

FRISCHER FISCH
aus Bremerhaven!

DER FISCHMANN KOMMT:

JEDEN MITTWOCH
(NEUE ZEITEN!)

in BÜRGSTADT
am ROSENGARTEN

von 14.45 - 15.15 Uhr

in EICHENBÜHL
am Dorfplatz

von 15.20 - 15.50 Uhr

Fischereihafen-Direktverkauf
Fischfeinkost Holzapfel

Bremerhaven
Tel. 01 51 / 18 53 25 25

*  *  *
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Liebe Bürgstadterinnen, liebe Bürgstadter !

Seit mehr als einem Jahr hält uns die Corona-Pandemie in Atem und wird 
voraussichtlich noch längere Zeit unseren Alltag maßgeblich bestimmen.
Viele Familien haben bereits Erfahrungen mit dem Coronavirus gemacht, 
sei es als direkt Betroffene oder durch Vorkommnisse im Verwandten- oder 
Bekanntenkreis.

Berichterstattungen im Fernsehen zeigen, welches Ausmaß an Leid den 
an Corona Erkrankten widerfährt. Es werden aber auch die enormen phy-
sischen und psychischen Belastungen deutlich, denen Ärzte und Pflege-
personal ausgesetzt sind.

In unterschiedlicher Ausprägung haben wir alle die letzten Corona-Mo-
nate erlebt. Vieles wurde und wird uns an Einschränkungen abverlangt und 
nicht immer ist die Sinnhaftigkeit der angeordneten Beschränkungen für 
alle nachvollziehbar.

Doch alle Beschränkungen haben nur ein Ziel: die Verbreitung des Virus 
einzudämmen und die Anzahl der Erkrankungen auf ein Minimum zu sen-
ken. Denn nur dann haben wir gute Aussichten, unser gewohntes Leben 
zurückzubekommen.

Die Allermeisten haben sich an die Einhaltung der vorgegebenen Corona- 
Regeln gehalten, viele in vorbildlicher Weise. Zu beobachten ist dies beim 
Einkaufen in den Bürgstadter Geschäften und in den Supermärkten. Das 
Tragen der FFP2-Masken, das Abstandhalten sowie das Betreten der 
Geschäfte in einer begrenzten Anzahl von Kunden wird akzeptiert und 
umgesetzt.

Dafür, liebe Bürgerinnen und Bürger, möchten wir uns ganz herzlich bei  
Ihnen bedanken und Sie bitten, diese Disziplin auch weiterhin und so- 
lange es notwendig ist beizubehalten.

Bedanken möchten wir uns auch bei den Eltern unserer Kindergartenkin- 
der und Schülerinnen und Schüler. Unter zum Teil erheblichen Schwierig-
keiten mussten sie Beruf und Kinderbetreuung organisieren – dafür ganz 
herzlichen Dank!

Unser Kindergartenpersonal sowie die Lehrkräfte an unserer Schule und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der caritativen Einrichtungen wurden 

vor unbekannte Herausforderungen gestellt und haben diese vorbildlich 
gemeistert. Vielen, vielen Dank!

Das Bürgstadter Vereinsleben, eine maßgebliche Stütze unseres gesell- 
schaftlichen Zusammenlebens, kam nahezu vollständig zum Erliegen. 
Dennoch kümmern sich viele Verantwortliche um ihre Mitglieder in unter-
schiedlicher Art und Weise und sorgen so für ein wenig Abwechslung. Das 
verdient unser aller Respekt, Anerkennung und Dank.

Die Verantwortlichen unserer Bürgstadter Firmen waren gefordert, ihre 
Geschäftsmodelle den Corona-Gegebenheiten anzupassen und zum Bei- 
spiel Homeoffice-Plätze für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzu- 
richten. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön.

Ein besonderer Dank an die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer vom Bayerischen Roten Kreuz, organisiert in der Bereitschaft Mil-
tenberg-Bürgstadt / Helfer vor Ort. Seit Monaten helfen sie mit und tragen 
dafür Sorge, dass die Corona-Teststation in Miltenberg reibungslos funk- 
tioniert – ein kostbarer Mehrwert für uns alle!

Liebe Bürgerinnen und Bürger, unser Dank gilt allen, die dazu beitragen, 
die Corona-Pandemie einigermaßen gut zu überstehen.

Jetzt kommt die Zeit, in der es, wie wir Börscheter sagen, wieder „nauszus“ 
geht – das Frühjahr naht und das Leben spielt sich zunehmend im Freien 
ab. Bitte befolgen Sie auch hier die Corona-Vorgaben, denn nur gemein- 
sam können wir diese Pandemie gut überstehen.

Wir Bürgermeister sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ver-
waltung sichern Ihnen unsere Unterstützung zu, so gut wir es können.
Bitte zögern Sie nicht, uns bei Bedarf anzusprechen oder auf andere Art 
und Weise Kontakt aufzunehmen. Wir werden uns für Sie einsetzen.

Bitte bleiben Sie gesund !

 Es grüßen Sie herzlich Ihre drei Bürgermeister 

 Thomas Grün, 1. Bürgermeister  (09371 973829)
 Bernd Neuberger, 2. Bürgermeister  (0151 1759 3463)
 Max-Josef Eck, 3. Bürgermeister  (0175 829 4124)
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Gemeinde Neunkirchen – Öffnungszeiten des Grüngutsammelplatzes

                              Sommer (15.03. – 31.10.) Winter (01.11. – 14.03.)

 Dienstag: 17.00 – 19.00 Uhr

 Freitag: 17.00 – 19.00 Uhr Freitag: 14.00 – 16.00 Uhr 

 Samstag: 12.00 – 17.00 Uhr Samstag: 13.00 – 15.00 Uhr

Markt Bürgstadt – Öffnungszeiten des Grüngutsammelplatzes/Schredderplatzes

                              Sommer (15.03. – 31.10.) Winter (01.11. – 14.03.)

 Montag: geschlossen
 Dienstag: 16:00 – 19:00 Uhr
 Mittwoch: geschlossen
 Donnerstag: 10:00 – 12:00 Uhr und Donnerstag:  10:00 – 12:00 Uhr
  17:00 – 19:00 Uhr
 Freitag: 15:00 – 19:00 Uhr Freitag: 14:30 – 16:30 Uhr
 Samstag: 14:00 – 18:00 Uhr Samstag: 13:30 – 16:30 Uhr

MARKT BÜRGSTADT / GEMEINDE NEUNKIRCHEN

Öffnungszeiten der Grüngutsammelplätze und des Schredderplatzes

*  *  *



8 9

ORTSPLANUNG BÜRGSTADT
Aufstellung des Bebauungsplanes „Kindertagesstätte Bürgstädter 
Rasselbande“ mit Berichtigung des Flächennutzungsplanes

Bekanntmachung des Billigungsbeschlusses für die Beteiligung der 
Öffentlichkeit und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Der Gemeinderat Bürgstadt hat in seiner Sitzung am 13.08.2019 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Kindertagesstätte Bürgstädter Rasselbande“ beschlossen. 
Der Flächennutzungsplan wird im Zuge der Neuaufstellung berichtigt. 

Am 23.02.2021 hat der Gemeinderat den Bebauungsplanentwurf „Kindertages- 
stätte Bürgstädter Rasselbande“ mit Anlagen für die Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Träger öffentlicher Belange gebilligt. Der Geltungsbereich umfasst die bis-
herige Kindergartenfläche sowie einen Erweiterungsbereich im Gartengelände. 

Die Unterlagen liegen in der Zeit vom 10.03.2021 bis 12.04.2021 in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Rathaus Bürgstadt, Zimmer 2 
(Herr Schuhmacher) zur Einsichtnahme aus und können unter www.buergstadt.
de/Verwaltung/Bauleitplanung.aspx abgerufen werden. Es ist Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung gegeben.

Bürgstadt, 02.03.2021      gez. Grün
Markt Bürgstadt       Erster Bürgermeister

MARKT BÜRGSTADT
Stellenausschreibung

Der Markt Bürgstadt sucht zum 01. September 2021
für die gemeindliche Kindertageseinrichtung
„Bürgstadter Rasselbande“ mit einem mehrgruppigen
Kindergarten und -krippe

Erzieher oder staatl. gepr. Kinderpfleger (w/m/d)

(Teil- bzw. Vollzeitkräfte zwischen 30 und 39 Wochenstunden)

Berufspraktikanten (w/m/d)

Vorpraktikanten SPS 1 oder 2 (w/m/d)

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe der 
einbringbaren Wochenstunden, die Sie bitte bis spätestens 19. März 
2021 an den Markt Bürgstadt, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt oder 
per Mail an poststelle@buergstadt.de richten. 

Nähere Auskünfte erteilt Herr Hofmann, Tel. 09371/9738-27.

  

Führerschein !?

Unterricht und Anmeldung:

Eichenbühl:  Montag 19:30 Uhr
Miltenberg:  Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr
Amorbach:  Montag und Donnerstag 19:00 Uhr 
Kleinheubach: Dienstag 19:00 Uhr
 Freitag  16:30 Uhr

Infos im Internet: www.fahrschule-grosskinsky.de 
oder einfach anrufen: 0170/3115887

Sie wollen eine kompetente und fachgerechte Führerschein-
ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

Wir bieten Ihnen:

  Ausbildung in allen Klassen
  optimale Ausbildung in Theorie und Praxis
  praxisgerechte Ausbildungsfahrzeuge
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Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle 
können aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteilig- 
ten/Angehörigen schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@eichenbuehl.de) 
zustimmen. 

Geburt
13.01.    Juna Winkler, Tochter von Stefan Friedbert und Selina Tamara
  Winkler, geb. Kistler, Wengertsberg 12

Sterbefall
02.02.    Harald Ludwig Meidel, Im Tannenschlag 2, GT Heppdiel, 59 Jahre

 
*  *  *

JAGDGENOSSENSCHAFT EICHENBÜHL

Einladung zur Jagdversammlung
am Montag, 29. März 2021, um 19:00 Uhr

im Feuerwehrhaus Eichenbühl, Am Feuerwehrhaus 1

TAGESORDNUNG: 1.  Begrüßung
 2. Bericht des Vorsitzenden
 3. Neuwahlen
 4.  Wünsche und Anträge

Die derzeit geltenden Hygienevorgaben sind im Rahmen der Jagdversamm-
lung zu beachten und einzuhalten. Es besteht für alle Anwesenden die Pflicht 
zum Tragen von FFP2-Masken über die Dauer der Versammlung.

Jagdgenosse ist jeder Grundstückseigentümer, der innerhalb des Gemein-
schaftsjagdreviers bejagbare Grundstücke hat.
Bei  Verhinderung kann sich jeder Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, 
durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch eine in seinem 
Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder durch einen bevoll-
mächtigten, volljährigen und derselben Jagdgenossenschaft angehörenden 
Jagdgenossen vertreten lassen.

Für die Erteilung der Vollmacht ist zwingend die schriftliche Form erforderlich.

Eichenbühl, den 19.02.2021 gez. Lothar Eckstein
 Jagdvorsteher

VOLLMACHT

Hiermit bevollmächtige ich

mich bei der Jagdversammlung am 29. März 2021 in Eichenbühl zu vertreten.

(Name)

(Ort, Datum) (Unterschrift)

(Name der Vertretung)

und Or



12 13

Nachrichten
aus den Gemeinden

   ERFTAL
BOTE

   ERFTAL-
BOTE

Manöver und andere Übungen der Bundeswehr;
Übung vom 20.03.2021 – 25.03.2021

Eine Einheit der Bundeswehr führt vom 20.03.2021 – 25.03.2021 eine Truppen- 
übung durch, bei der auch der Landkreis Miltenberg betroffen ist.

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppe 
fernzuhalten. Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen militärischen Spreng-
mitteln (Feldmunition und dergl.) ausgehen, und auf die Strafbestimmungen wird 
besonders hingewiesen. Bezüglich der Übungsschäden wird auf Abs. 2 des Ab-
schnittes V der Bekanntmachung Bezug genommen.

Auch die Jagdausübungsberechtigten werden auf die Übungen hingewiesen. Bei 
der Übungsbekanntmachung ist Abs. 2 des Abschnitts V der Gemeinsamen Be-
kanntmachung vom 04.12.2008 zu beachten.

Die Übungen, die zur Aufrechterhaltung der Verteidigungsbereitschaft notwendig 
sind, dürfen auch durch einschränkende Bedingungen nicht mehr als unbedingt 
notwendig eingeengt werden. 

*  *  *
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Büro: 09371 / 65 000 46 / Mobil: 0170 / 95 299 86 / www.mhdhg.de

:CDFGHJKL*(

SICHERHEITDATENSCHUTZ
Videoüberwachung
und Aufzeichnungs-

systeme

zertifizierter
Beratungsservice

auf Basis der DSGVO

COMPUTER VDSL/HSI
Beratung & 

Buchung, sowie
Einrichtungsservice

Reparatur, Verkauf
Virenentfernung,
Datensicherung

Datensicherung,
Cloud und mehr:

Partner

NEU! Homematic IP bei MHDHG:

                                                           

Nach dem Win 7 Support-Ende:
Wir machen Ihren PC/Notebook
wieder sicher und schneller!

Windows 10 Upgrade
Schutz gegen PC-Viren & Co.

Datensicherheits- und
zertifizierte DSGVO-Beratung!

Professioneller

Multimedia Handel Dienstleistungen Heiko Girschek, Eichenbühl

- ohne Kabelziehen

- energiesparend

- mehr Sicherheit

- mehr Komfort

Wir machen Das!

Rüsten Sie jetzt Ihr Haus mit smarter Technik nach!

Kreuzbund Miltenberg 

(Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und Angehörige)

Wöchentliche vertrauliche Gesprächskreise:

Montag 19.00 – 21.00 Uhr  Info: 09371/6698658
Dienstag  19.30 – 21.30 Uhr  Into: 09371/1623
Donnerstag  19.30 – 21.30 Uhr  Info: 09378 /1786

Frauengesprächskreis:
letzter Dienstag im Monat Info: 09371/1623

Wichtige Rufnummern:
Einheitliche Notrufnummer
für Feuerwehr und Rettungsdienst/Notarzt .................................... 112

Ärztlicher Bereitschaftdienst / Notdienst
zu erfragen unter der kostenfreien Rufnummer (bundesweit):  ........... 11 61 17
Polizei Miltenberg:  ................................................................. 0 93 71 / 945-0
THW Miltenberg:  .................................................................... 0 93 71 / 27 25
BRK Miltenberg:  .................................................................. 0 93 71 / 97 22-0
Helios Klinik Erlenbach: .......................................................... 0 93 72 / 700-0

STUDIEREN  BEIM  STAAT
EINFACH  ONLINE  ANMELDEN

Interesse an einem krisensicheren Arbeitsplatz und einer interes-
santen, abwechslungsreichen Tätigkeit? Dann bewerben Sie sich für 
ein duales Studium im öffentlichen Dienst, z. B. in der bayerischen 
Steuerverwaltung.

Im Herbst 2022 sind bei den staatlichen und kommunalen Einstellungsbe-
hörden, so auch beim Finanzamt Obernburg mit Außenstelle Amorbach, 
wieder zahlreiche Studienplätze zu vergeben.

Engagierten und flexiblen Schulabgängern mit allgemeiner Hochschulreife 
oder Fachhochschulreife bietet die Steuerverwaltung ein interessantes du-
ales Studium und einen sicheren Arbeitsplatz mit vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten.

Wer Interesse an einem der Studienplätze an der Hochschule für den 
öffentlichen Dienst in Bayern hat, muss zunächst am zentralen Auswahl-
verfahren des Bayerischen Landespersonalausschusses teilnehmen.

Ab dem 15.03.2021 bis 04.07.2021 kann sich jeder, der die Zugangsvoraus-
setzungen erfüllt, über den Online-Antrag unter

www.lpa.bayern.de

zum Auswahlverfahren für ein duales Studium im öffentlichen Dienst an-
melden. Auf der genannten Internetseite sind alle Informationen rund um 
das Auswahlverfahren, insbesondere zur Anmeldung und zum Ablauf der 
Prüfung abrufbar.

Weitere Informationen zum dualen Studium finden Sie im Internet unter

www.finanzamt-obernburg.de
unter der Rubrik  „Ausbildung und Karriere“ oder unter

www.steuer.bayern.de/ausbildung

Für weitere Informationen steht Ihnen die Ausbildungsleiterin des Finanz-
amts Obernburg a. M., Frau Sigrid Kirchgessner, unter der Rufnummer 
09373/202 -135, jederzeit gerne zur Verfügung.
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c  Kundendienst
c		Verkauf und Service
c		Lichttechnik, EDV
c		Energie- und Gebäudetechnik
c		Installation Alt- und Neubau

www.oswaldundmenges.de
Schulstraße 14
63930 Neunkirchen

Informationen zur Beantragung
von Personalausweisen und Reisepässen

Für die Beantragung von neuen Personalausweisen bzw. Reisepässen wird ein 
aktuelles biometrisches Foto benötigt.
Die Verwendung des gleichen Fotos wie im abgelaufenen Dokument ist nicht 
zulässig. 

Die Gebühren sind grundsätzlich bei der Beantragung zu zahlen!
Die Bezahlung kann mit Bargeld oder mit der EC-Karte erfolgen. Kreditkarten 
sind nicht möglich.

Bei der Abholung des neuen Personalausweises bzw. Reisepasses ist der bis- 
herige Ausweis/Pass abzugeben bzw. von der Ausweisbehörde ungültig zu 
machen. Ohne Rückgabe bzw. Vorlage des alten Personalausweises/Reise-
passes erfolgt keine Aushändigung des neuen Dokuments!

Gebühren:

Personalausweis ab 24. Lebensjahr ................................................................ 37,00 Euro

Personalausweis unter 24 Jahren .................................................................... 22,80 Euro

Vorläufiger Personalausweis ............................................................................. 10,00 Euro

Reisepass ab 24. Lebensjahr .............................................................................. 60,00 Euro

Reisepass unter 24 Jahren .................................................................................. 37,50 Euro

Express-Reisepass – jeweilige Gebühr, zusätzlich ..................................... 32,00 Euro

Vorläufiger Reisepass ........................................................................................... 26,00 Euro
(Ausstellung nur in Notfällen gegen entsprechenden Nachweis)

Kinderreisepass ...................................................................................................... 13,00 Euro
Kinderreisepässe werden seit dem 01.01.2021 nur noch in einer Gültigkeit
von einem Jahr ausgestellt bzw. verlängert.

Verwaltungsgemeinschaft Erftal
               – Bürgerbüro –

Sorgen kann man teilen  –  Telefonseelsorge Untermain
= 08 00 / 11 10 111 und  = 08 00 / 11 10 222 (kostenfrei)

*  *  *
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  Führerscheinausbildung

  ist Vertrauenssache!

0175 / 5 22 68 98
die-fuehrerschein-macher.de 

Hauptstr. 43, 63927 Bürgstadt
Unterricht: Di & Mi 18.30 Uhr 

Hauptstraße 47
63927 Bürgstadt

=  9 98 50

Fax: (0 93 71) 9 98 51
Mobil: 01 71/266 76 19

hubheiz-service@t-online.de
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Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke

Adler-Apotheke-CI/CD-Anzeige Amtsblatt-120 x 90-26-08-2016-DRUCK.indd   1 26.08.16   11:59

Meine Gesundheit in guten Händen 
im Gesundheitszentrum Bürgstadt

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 8:00 - 19:00 Uhr

Mittwoch Nachmittag geöffnet!
Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke

Adler-Apotheke-CI/CD-Anzeige Amtsblatt-120 x 90-26-08-2016-DRUCK.indd   1 26.08.16   11:59

Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke

Adler-Apotheke-CI/CD-Anzeige Amtsblatt-120 x 90-26-08-2016-DRUCK.indd   1 26.08.16   11:59

APPotheken Sie auch schon?
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Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben.

Vom Pfuschen nie.                                   "Goethe"

Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben. 
Vom Pfuschen nie.                                     „Goethe“
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Das Bayerische Impfzentrum 
im Landkreis Miltenberg 

informiert zur Corona-Schutzimpfung

Die elf häufigsten Fragen zum Impfen gegen Corona

na-Schutzimpfung. Danach sollten Sie im Nachbeobach-
tungsbereich mindestens fünf bis 15 Minuten verweilen, 
um mögliche Reaktionen des Körpers beobachten zu 
können.

 7.  Impfstoff: Was wird aktuell verimpft? 
Derzeit werden Impfstoffe der Firmen BioNTec/Pfizer, 
Moderna und AstraZeneca verwendet. Die Impfstoffe von 
BioNTec/Pfizer sowie Moderna enthalten einen kleinen 
Teil der Erbinformation  des Coronavirus in Form von 
messenger-Ribonukleinsäure (kurz mRNA). Bei dem 
AstraZeneca-Impfstoff handelt es sich um einen soge-
nannten Vektor-Impfstoff, das heißt die Informationen 
des Corona-Virus werden mit Hilfe eines ungefährlichen 
und nicht vermehrungsfähigen zweiten Virus in die 
Körperzellen gebracht. Beide Technologien führen dazu, 
dass der Körper lernt, die Merkmale des Coronavirus zu 
erkennen und Abwehrkräfte dagegen aufzubauen. Weite-
re Informationen finden Sie in den jeweiligen Aufklä-
rungsmerkblättern, die Sie bitte aufmerksam durchlesen 
und unbedingt ausgefüllt zum Impftermin mitbringen. 
Die Aufklärungsmerkblätter für mRNA-Impfstoffe und für 
Vektorimpfstoffe finden Sie hier: www.rki.de (QR-Codes 
zum Download siehe Info-Kasten). Da die genann-
ten Impfstoffe jeweils für verschiedene Altersklassen 
empfohlen werden, regelt § 2 II der Coronavirus-Impfver-
ordnung, wer welchen Impfstoff erhält. Demnach werden 
Menschen zwischen 18 und 65 Jahren vorrangig mit dem 
AstraZeneca-Impfstoff geimpft, während Personen über 
65 Jahren vorrangig mit den Präparaten von BioNTec/
Pfizer oder Moderna versorgt werden. Abweichungen 
hiervon sind aus organisatorischen oder individuellen 
Gründen möglich. Leider sind wir bei der derzeitigen 
Knappheit an Impfstoffen nicht in der Lage, jedem das 
Präparat anzubieten, das er bevorzugen würde.

 8.  Zweitimpfung: Warum und wann werde ich  
ein zweites Mal geimpft 
Um einen ausreichenden Impfschutz sicherzustellen, 
empfehlen alle drei  Hersteller eine Zweitimpfung. Wann 
diese stattfinden soll, ist abhängig vom Impfstoff, welcher 
bei der Erstimpfung zum Einsatz kommt. Dabei liegt 
der Abstand je nach Hersteller zwischen drei und zwölf 
Wochen. Ihren persönlichen Termin zur Zweitimpfung 
vereinbaren Sie in der Regel gemeinsam mit Ihrem 
ersten Impftermin. 

 9.  Dezentrales Impfen: Kann ich auch außerhalb  
des Impfzentrums geimpft werden?  
Aus logistischen Gründen sind Einzelimpfungen zuhause 
nur in besonderen Einzelfällen möglich. Wenn eine 
pflegebedürftige Person mit Hilfe in einen Rollstuhl 
mobilisiert werden kann, besteht die Möglichkeit, für 
den Transport ins Impfzentrum einen Krankenfahrdienst 
in Anspruch zu nehmen. Sofern Ihr Hausarzt einen 
Transportschein hierfür ausstellt, werden die Kosten in 
der Regel von der Krankenkasse übernommen. 
Für Menschen, die auch mit qualifizierter Unterstützung 
und Hilfsmitteln wie Rollstuhl, Tragestuhl, etc. das Bett 
nicht verlassen können, werden Einzelimpfungen durch 
mobile Teams zuhause in Zukunft möglich sein. Bitte 
melden Sie sich bei Bedarf unter 09371-501750.

10.  Covid-19-Erkrankung: Werde ich trotz  
Erkrankung geimpft?  
Bürgerinnen und Bürger, welche kürzlich an einer 
labordiagnostisch bestätigten Covid-19-Erkrankung litten, 
werden nicht ohne weitergehende Abklärung geimpft. In 
diesem Fall ist es notwendig, dass Sie mit einem Arzt - in 
der Regel dem Hausarzt, nicht aber dem impfenden 
Arzt - die Voraussetzungen zur Impfung abklären. Sofern 
Ihr behandelnder Arzt bestätigt, dass die Impfung trotz 
der durchgemachten Infektion erforderlich ist, können 
Sie einen Termin zur Erstimpfung vereinbaren. Dies 
kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Ihr Körper keine 
ausreichende Immunantwort ausgebildet hat. Das Attest 
müssen Sie zur Impfung im Original vorlegen.  
Sofern die Covid-19-Erkrankung bereits mehr als sechs 
Monate zurückliegt, kann die Impfung nach aktueller 
Empfehlung des Robert-Koch-Institutes auch ohne 
weitere Begründung stattfinden. In diesem Fall benötigen 
wir kein Attest, sondern es genügt ein Nachweis des 
Erkrankungsdatums, z.B. durch Vorlage des damaligen 
Testergebnisses.

11.  Was passiert mit Impfdosen, die am Tagesende übrig 
sind? Kann ich abends vorbeikommen und mich  
impfen lassen, wenn etwas übrig ist? 
Tatsächlich kommt es gelegentlich vor, dass am Ende 
eines Tages einzelne Impfdosen übrig sind, z.B. weil 
jemand zu seinem Termin nicht erschienen ist oder aus 
medizinischen Gründen nicht geimpft werden konnte.  
Solche Impfdosen können wir aus organisatorischen 
Gründen nur Menschen anbieten, die prinzipiell berech-
tigt sind, geimpft zu werden und die bereits in BayIMCO 
für einen Impftermin registriert sind. Für diese schalten 
wir abends kurzfristig weitere Impftermine frei. Online 
registrierte Personen erhalten dann eine E-Mail mit dem 
Angebot, einen kurzfristigen Termin am selben Tag zu 
buchen. Sofern Sie auch kurzfristig in der Lage wären, 
abends zu einer Impfung im Impfzentrum Miltenberg zu 
erscheinen, kann es sich also lohnen, das E-Mail-Post-
fach im Tagesverlauf zu beobachten. Wir bitten um 
Verständnis, dass eine telefonische Benachrichtigung für 
diese Fälle nicht möglich ist.

Wichtige Fragen zur Schutzimpfung gegen Covid-19: 
www.landkreis-miltenberg.de

 1.  Registrierung: Wie kann ich mich zur Impfung  
anmelden? 
Zuständig ist das Impfzentrum des Landkreises, zu 
dem Ihr Wohnsitz oder der Ort Ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts gehört. Das gilt selbst dann, wenn ein 
anderes Impfzentrum näher oder besser zu erreichen 
ist. Es gibt aktuell drei Wege zur Vereinbarung eines 
Impftermins: Die Anmeldung erfolgt bevorzugt online. 
Bitte beachten Sie, dass Sie zur Anmeldung eine per-
sönliche E-Mail-Adresse benötigen. Diese kann von bis 
zu fünf Personen verwendet werden. Zur Registrierung 
gelangen Sie unter www.impfzentren.bayern. 
Falls Sie sich auch mit Unterstützung durch Freunde 
und Familie nicht online registrieren können, steht Ihnen 
die Registrierung über die Hotline des Landkreises 
Miltenberg zur Verfügung. Diese erreichen Sie von 
Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Wochen-
ende von 9 bis 14 Uhr unter der Rufnummer 09371 
501-750. Sie können auch die bundesweite Telefon-
nummer 116 117 kontaktieren. Sie werden dann direkt 
mit dem für Sie zuständigen Impfzentrum verbunden.

 2.  Terminvereinbarung: Wann werde ich geimpft? 
Nach erfolgreicher Registrierung werden Sie unter 
Berücksichtigung Ihrer Personen- und Gesundheitsda-
ten mittels eines bayernweit einheitlichen Programms 
(BayIMCO) priorisiert. Das örtlich zuständige Impfzent-
rum kann keinen Einfluss auf die Priorisierung und den 
Zeitpunkt der Impfung nehmen. Sobald Sie entspre-
chend Ihrer Einstufung zur Impfung anstehen, erhalten 
online registrierte Bürgerinnen und Bürger automatisch 
eine Aufforderung zur Vereinbarung eines Termins. 
Sollten Sie sich telefonisch registriert haben, werden Sie 
über Telefon zur Terminvereinbarung kontaktiert. 

 3.  Welche Unterlagen benötige ich zum Impftermin? 
Für die Anmeldung benötigen Sie einen amtlichen Licht-
bildausweis und Ihren Impfausweis, sofern vorhanden. 
Um den Ablauf vor Ort zu erleichtern, bitten wir Sie, 
einen Impfbogen und das jeweils passende Aufklärungs-
merkblatt (www.stmgp.bayern.de - QR-Codes zum 
Download siehe Info-Kasten) ausgefüllt zur Impfung 
mitzubringen.  
Bei Personen, die wegen ihres Berufes, wegen einer 
Erkrankung oder wegen sonstiger besonderer Umstände 
zur Impfung berechtigt sind, muss zusätzlich ein 
entsprechender Nachweis vorgelegt werden. Hierzu 
eignen sich nach § 6 IV Coronavirus-Impfverordnung 

(CoronaImpfV) unter anderem
 •  bei Arbeitnehmern eine unterschriebene Bestätigung 

des Arbeitgebers
 •  bei Selbstständigen im medizinischen Bereich zum 

Beispiel ein Nachweis der Mitgliedschaft im jeweiligen 
Dachverband, ein Nachweis der Zulassung durch die 
Pflegekasse, eine Bestätigung einer Einrichtung, in der 
die selbstständige Tätigkeit ausgeübt wird, oder ein 
vergleichbares Dokument

 •  zum Nachweis einer relevanten Erkrankung ein ärzt-
liches Attest, bei Diabetikern mit Angabe des letzten 
HbA1c-Wertes

 •  zum Nachweis anderer Umstände, die zur Impfberech-
tigung führen, entsprechend vergleichbare Dokumente

 4.  Gemeinsame Impftermine: Kann ich mit meinem 
Partner/meiner Partnerin einen gemeinsamen Termin 
vereinbaren? 
Das Landratsamt Miltenberg hat keinen Einfluss auf die 
Priorisierung der Impflinge innerhalb des bayernweit ein-
heitlichen Programms und kann daher keine impfwilligen 
Bürgerinnen und Bürger zur Terminvereinbarung vor-
schlagen. Deshalb können derzeit keine gemeinsamen 
Partnertermine vereinbart oder ortsbezogene Gruppen 
gebildet werden.

 5.  Erstimpfung: Wo werde ich geimpft? 
Zu Ihrer ersten Impfung begeben Sie sich mit den 
oben genannten Unterlagen zum vereinbarten Termin 
zum Impfzentrum des Landkreises Miltenberg an der 
Helios-Klinik in der Breitendieler Straße 32, 63897 
Miltenberg. Parkmöglichkeiten befinden sich entlang der 
Straße „Im Bruch“ im rückwärtigen Bereich der Klinik.  
Das Impfzentrum ist auch mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln – Buslinien 81 und 86 (Fahrpläne finden Sie unter 
www.vab-info.de) – erreichbar. Der Eingang zum Impf-
zentrum befindet sich an der Stirnseite des Container-
baus. Dort melden Sie sich mit den oben aufgeführten 
Unterlagen am Check-In an.

 6.  Impfvorgang: Wie läuft die Impfung ab? 
Nach der Anmeldung am Check-In des Impfzentrums 
klärt Sie ein/e Arzt/Ärztin im Wartebereich über die 
Impfung auf, anschließend können Sie Fragen stellen. 
Zur Wahrung der Diskretion stehen separate Räume 
bereit. Sofern vor Ort keine Gegenanzeigen festgestellt 
werden, erhalten Sie in der Impfkabine nach Beantwor-
tung weiterer Gesundheitsfragen Ihre erste Coro-

Bitte denken Sie bei Ihrem Impf- 
termin an folgende Unterlagen: 

Impfbogen

Aufklärungsmerkblatt
Vektor-Impfstoff

Aufklärungsmerkblatt
mRNA-Impfstoff

• amtlicher Lichtbildausweis
• Impfpass, sofern vorhanden
• ausgefüllter Impfbogen 
•  ausgefülltes  

Aufklärungsmerkblatt,  
siehe Frage 7

•  ggf. Nachweise zur  
Impfberechtigung,  
siehe Fragen 3 und 10

INFO-KASTEN

Das Bayerische Impfzentrum 
im Landkreis Miltenberg 

informiert zur Corona-Schutzimpfung

Die elf häufigsten Fragen zum Impfen gegen Corona

na-Schutzimpfung. Danach sollten Sie im Nachbeobach-
tungsbereich mindestens fünf bis 15 Minuten verweilen, 
um mögliche Reaktionen des Körpers beobachten zu 
können.

 7.  Impfstoff: Was wird aktuell verimpft? 
Derzeit werden Impfstoffe der Firmen BioNTec/Pfizer, 
Moderna und AstraZeneca verwendet. Die Impfstoffe von 
BioNTec/Pfizer sowie Moderna enthalten einen kleinen 
Teil der Erbinformation  des Coronavirus in Form von 
messenger-Ribonukleinsäure (kurz mRNA). Bei dem 
AstraZeneca-Impfstoff handelt es sich um einen soge-
nannten Vektor-Impfstoff, das heißt die Informationen 
des Corona-Virus werden mit Hilfe eines ungefährlichen 
und nicht vermehrungsfähigen zweiten Virus in die 
Körperzellen gebracht. Beide Technologien führen dazu, 
dass der Körper lernt, die Merkmale des Coronavirus zu 
erkennen und Abwehrkräfte dagegen aufzubauen. Weite-
re Informationen finden Sie in den jeweiligen Aufklä-
rungsmerkblättern, die Sie bitte aufmerksam durchlesen 
und unbedingt ausgefüllt zum Impftermin mitbringen. 
Die Aufklärungsmerkblätter für mRNA-Impfstoffe und für 
Vektorimpfstoffe finden Sie hier: www.rki.de (QR-Codes 
zum Download siehe Info-Kasten). Da die genann-
ten Impfstoffe jeweils für verschiedene Altersklassen 
empfohlen werden, regelt § 2 II der Coronavirus-Impfver-
ordnung, wer welchen Impfstoff erhält. Demnach werden 
Menschen zwischen 18 und 65 Jahren vorrangig mit dem 
AstraZeneca-Impfstoff geimpft, während Personen über 
65 Jahren vorrangig mit den Präparaten von BioNTec/
Pfizer oder Moderna versorgt werden. Abweichungen 
hiervon sind aus organisatorischen oder individuellen 
Gründen möglich. Leider sind wir bei der derzeitigen 
Knappheit an Impfstoffen nicht in der Lage, jedem das 
Präparat anzubieten, das er bevorzugen würde.

 8.  Zweitimpfung: Warum und wann werde ich  
ein zweites Mal geimpft 
Um einen ausreichenden Impfschutz sicherzustellen, 
empfehlen alle drei  Hersteller eine Zweitimpfung. Wann 
diese stattfinden soll, ist abhängig vom Impfstoff, welcher 
bei der Erstimpfung zum Einsatz kommt. Dabei liegt 
der Abstand je nach Hersteller zwischen drei und zwölf 
Wochen. Ihren persönlichen Termin zur Zweitimpfung 
vereinbaren Sie in der Regel gemeinsam mit Ihrem 
ersten Impftermin. 

 9.  Dezentrales Impfen: Kann ich auch außerhalb  
des Impfzentrums geimpft werden?  
Aus logistischen Gründen sind Einzelimpfungen zuhause 
nur in besonderen Einzelfällen möglich. Wenn eine 
pflegebedürftige Person mit Hilfe in einen Rollstuhl 
mobilisiert werden kann, besteht die Möglichkeit, für 
den Transport ins Impfzentrum einen Krankenfahrdienst 
in Anspruch zu nehmen. Sofern Ihr Hausarzt einen 
Transportschein hierfür ausstellt, werden die Kosten in 
der Regel von der Krankenkasse übernommen. 
Für Menschen, die auch mit qualifizierter Unterstützung 
und Hilfsmitteln wie Rollstuhl, Tragestuhl, etc. das Bett 
nicht verlassen können, werden Einzelimpfungen durch 
mobile Teams zuhause in Zukunft möglich sein. Bitte 
melden Sie sich bei Bedarf unter 09371-501750.

10.  Covid-19-Erkrankung: Werde ich trotz  
Erkrankung geimpft?  
Bürgerinnen und Bürger, welche kürzlich an einer 
labordiagnostisch bestätigten Covid-19-Erkrankung litten, 
werden nicht ohne weitergehende Abklärung geimpft. In 
diesem Fall ist es notwendig, dass Sie mit einem Arzt - in 
der Regel dem Hausarzt, nicht aber dem impfenden 
Arzt - die Voraussetzungen zur Impfung abklären. Sofern 
Ihr behandelnder Arzt bestätigt, dass die Impfung trotz 
der durchgemachten Infektion erforderlich ist, können 
Sie einen Termin zur Erstimpfung vereinbaren. Dies 
kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Ihr Körper keine 
ausreichende Immunantwort ausgebildet hat. Das Attest 
müssen Sie zur Impfung im Original vorlegen.  
Sofern die Covid-19-Erkrankung bereits mehr als sechs 
Monate zurückliegt, kann die Impfung nach aktueller 
Empfehlung des Robert-Koch-Institutes auch ohne 
weitere Begründung stattfinden. In diesem Fall benötigen 
wir kein Attest, sondern es genügt ein Nachweis des 
Erkrankungsdatums, z.B. durch Vorlage des damaligen 
Testergebnisses.

11.  Was passiert mit Impfdosen, die am Tagesende übrig 
sind? Kann ich abends vorbeikommen und mich  
impfen lassen, wenn etwas übrig ist? 
Tatsächlich kommt es gelegentlich vor, dass am Ende 
eines Tages einzelne Impfdosen übrig sind, z.B. weil 
jemand zu seinem Termin nicht erschienen ist oder aus 
medizinischen Gründen nicht geimpft werden konnte.  
Solche Impfdosen können wir aus organisatorischen 
Gründen nur Menschen anbieten, die prinzipiell berech-
tigt sind, geimpft zu werden und die bereits in BayIMCO 
für einen Impftermin registriert sind. Für diese schalten 
wir abends kurzfristig weitere Impftermine frei. Online 
registrierte Personen erhalten dann eine E-Mail mit dem 
Angebot, einen kurzfristigen Termin am selben Tag zu 
buchen. Sofern Sie auch kurzfristig in der Lage wären, 
abends zu einer Impfung im Impfzentrum Miltenberg zu 
erscheinen, kann es sich also lohnen, das E-Mail-Post-
fach im Tagesverlauf zu beobachten. Wir bitten um 
Verständnis, dass eine telefonische Benachrichtigung für 
diese Fälle nicht möglich ist.

Wichtige Fragen zur Schutzimpfung gegen Covid-19: 
www.landkreis-miltenberg.de

 1.  Registrierung: Wie kann ich mich zur Impfung  
anmelden? 
Zuständig ist das Impfzentrum des Landkreises, zu 
dem Ihr Wohnsitz oder der Ort Ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts gehört. Das gilt selbst dann, wenn ein 
anderes Impfzentrum näher oder besser zu erreichen 
ist. Es gibt aktuell drei Wege zur Vereinbarung eines 
Impftermins: Die Anmeldung erfolgt bevorzugt online. 
Bitte beachten Sie, dass Sie zur Anmeldung eine per-
sönliche E-Mail-Adresse benötigen. Diese kann von bis 
zu fünf Personen verwendet werden. Zur Registrierung 
gelangen Sie unter www.impfzentren.bayern. 
Falls Sie sich auch mit Unterstützung durch Freunde 
und Familie nicht online registrieren können, steht Ihnen 
die Registrierung über die Hotline des Landkreises 
Miltenberg zur Verfügung. Diese erreichen Sie von 
Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Wochen-
ende von 9 bis 14 Uhr unter der Rufnummer 09371 
501-750. Sie können auch die bundesweite Telefon-
nummer 116 117 kontaktieren. Sie werden dann direkt 
mit dem für Sie zuständigen Impfzentrum verbunden.

 2.  Terminvereinbarung: Wann werde ich geimpft? 
Nach erfolgreicher Registrierung werden Sie unter 
Berücksichtigung Ihrer Personen- und Gesundheitsda-
ten mittels eines bayernweit einheitlichen Programms 
(BayIMCO) priorisiert. Das örtlich zuständige Impfzent-
rum kann keinen Einfluss auf die Priorisierung und den 
Zeitpunkt der Impfung nehmen. Sobald Sie entspre-
chend Ihrer Einstufung zur Impfung anstehen, erhalten 
online registrierte Bürgerinnen und Bürger automatisch 
eine Aufforderung zur Vereinbarung eines Termins. 
Sollten Sie sich telefonisch registriert haben, werden Sie 
über Telefon zur Terminvereinbarung kontaktiert. 

 3.  Welche Unterlagen benötige ich zum Impftermin? 
Für die Anmeldung benötigen Sie einen amtlichen Licht-
bildausweis und Ihren Impfausweis, sofern vorhanden. 
Um den Ablauf vor Ort zu erleichtern, bitten wir Sie, 
einen Impfbogen und das jeweils passende Aufklärungs-
merkblatt (www.stmgp.bayern.de - QR-Codes zum 
Download siehe Info-Kasten) ausgefüllt zur Impfung 
mitzubringen.  
Bei Personen, die wegen ihres Berufes, wegen einer 
Erkrankung oder wegen sonstiger besonderer Umstände 
zur Impfung berechtigt sind, muss zusätzlich ein 
entsprechender Nachweis vorgelegt werden. Hierzu 
eignen sich nach § 6 IV Coronavirus-Impfverordnung 

(CoronaImpfV) unter anderem
 •  bei Arbeitnehmern eine unterschriebene Bestätigung 

des Arbeitgebers
 •  bei Selbstständigen im medizinischen Bereich zum 

Beispiel ein Nachweis der Mitgliedschaft im jeweiligen 
Dachverband, ein Nachweis der Zulassung durch die 
Pflegekasse, eine Bestätigung einer Einrichtung, in der 
die selbstständige Tätigkeit ausgeübt wird, oder ein 
vergleichbares Dokument

 •  zum Nachweis einer relevanten Erkrankung ein ärzt-
liches Attest, bei Diabetikern mit Angabe des letzten 
HbA1c-Wertes

 •  zum Nachweis anderer Umstände, die zur Impfberech-
tigung führen, entsprechend vergleichbare Dokumente

 4.  Gemeinsame Impftermine: Kann ich mit meinem 
Partner/meiner Partnerin einen gemeinsamen Termin 
vereinbaren? 
Das Landratsamt Miltenberg hat keinen Einfluss auf die 
Priorisierung der Impflinge innerhalb des bayernweit ein-
heitlichen Programms und kann daher keine impfwilligen 
Bürgerinnen und Bürger zur Terminvereinbarung vor-
schlagen. Deshalb können derzeit keine gemeinsamen 
Partnertermine vereinbart oder ortsbezogene Gruppen 
gebildet werden.

 5.  Erstimpfung: Wo werde ich geimpft? 
Zu Ihrer ersten Impfung begeben Sie sich mit den 
oben genannten Unterlagen zum vereinbarten Termin 
zum Impfzentrum des Landkreises Miltenberg an der 
Helios-Klinik in der Breitendieler Straße 32, 63897 
Miltenberg. Parkmöglichkeiten befinden sich entlang der 
Straße „Im Bruch“ im rückwärtigen Bereich der Klinik.  
Das Impfzentrum ist auch mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln – Buslinien 81 und 86 (Fahrpläne finden Sie unter 
www.vab-info.de) – erreichbar. Der Eingang zum Impf-
zentrum befindet sich an der Stirnseite des Container-
baus. Dort melden Sie sich mit den oben aufgeführten 
Unterlagen am Check-In an.

 6.  Impfvorgang: Wie läuft die Impfung ab? 
Nach der Anmeldung am Check-In des Impfzentrums 
klärt Sie ein/e Arzt/Ärztin im Wartebereich über die 
Impfung auf, anschließend können Sie Fragen stellen. 
Zur Wahrung der Diskretion stehen separate Räume 
bereit. Sofern vor Ort keine Gegenanzeigen festgestellt 
werden, erhalten Sie in der Impfkabine nach Beantwor-
tung weiterer Gesundheitsfragen Ihre erste Coro-

Bitte denken Sie bei Ihrem Impf- 
termin an folgende Unterlagen: 

Impfbogen

Aufklärungsmerkblatt
Vektor-Impfstoff

Aufklärungsmerkblatt
mRNA-Impfstoff

• amtlicher Lichtbildausweis
• Impfpass, sofern vorhanden
• ausgefüllter Impfbogen 
•  ausgefülltes  

Aufklärungsmerkblatt,  
siehe Frage 7

•  ggf. Nachweise zur  
Impfberechtigung,  
siehe Fragen 3 und 10
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Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Die Pfarrämter sind derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Pfarramt in 
Miltenberg ist zu den üblichen Zeiten telefonisch erreichbar.

Rufnr.:  Pfarrbüro Bürgstadt  ........................... 21 44 Mail:  pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de
 Telefax:   ........................................94 77 31
 Pfarrer Jan Kölbel .......................6 50 09 90 Mail:  jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrer i. R. Albrecht Kleinhenz ...6 68 05 90 Mail:  albrecht.kleinhenz@bistum-wuerzburg.de
 Jugendseelsorger Bernd Winter  ....97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de
 Diakon Florian Grimm ........0176 24894615 Mail:  florian.grimm@bistum-wuerzburg.de
 Past.-Ref. Marcus Schuck ...........6 69 58 79 Mail:  marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de
 Michael Bailer.............................6  50  09  96 Mail:  michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
 Gem.-Ass. Tatjana Steppacher  ...6  50  09  94 Mail: tatjana.steppacher@bistum-wuerzburg.de

 Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

 

Dienstag 02.03.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 

Mittwoch 03.03.
Breitendiel 18:30 Messfeier (unter Vorbehalt)
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 

Donnerstag 04.03.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen, anschließend 

Aussetzung und eucharistische Anbetung -Neue Pfarrkirche

Miltenberg 18:00 Kreuzweg- Gemeindezentrum 

Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 

Freitag 05.03.
Bürgstadt 8:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Johanna Hench und Angeh. (Leg.) / f. 

Kurt Farrenkopf und Angeh. / f. Kilian, Hedwig und Hermann Josef Hench 
und Angeh.) 

Bürgstadt 14:00 Hauskommunion
Miltenberg 19:00 ökum. Weltgebetstag, Thema: "Worauf bauen wir" - Pfarrkirche

(Termin unter Vorbehalt, bitte aktuelle Plakate beachten!)

Samstag 06.03.
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum

Bürgstadt 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit - Neue Pfarrkirche

Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse - Neue Pfarrkirche (f. Alfred und Dorothea 

Romatschke und Familie (Leg.) / 3. Seelenamt f. Armin Hein / nach 
Meinung der Stifter / Seelenamt f. Elfriede Kettinger) 

Sonntag 07.03. 3. FASTENSONNTAG
Miltenberg 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft- Pfarrkirche 

Bürgstadt 10:00 Kinderkirche "Fastenzeit" - Wiese vor der Neuen Kirche, bei 

schlechtem Wetter in der Kirche

Breitendiel 10:00 Messfeier (unter Vorbehalt)
Bürgstadt 16:00 Rosenkranz - Stutzkapelle

Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 

Montag 08.03.
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 

Dienstag 09.03.
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz - Neue Pfarrkirche

Bürgstadt 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats Februar - Neue 

Pfarrkirche (f. Irma Grittmann-Schmitt (Leg.) / f. Agnes und Heinrich Hess
und verst. Angeh.) 

Miltenberg 19:30 Segensworte - Kapelle Jugendhaus St. Kilian 

Mittwoch 10.03.
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 

Donnerstag 11.03.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche

Miltenberg 18:00 Kreuzweg - Gemeindezentrum 

Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 

2021

 

Dienstag 02.03.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 

Mittwoch 03.03.
Breitendiel 18:30 Messfeier (unter Vorbehalt)
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 

Donnerstag 04.03.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen, anschließend 

Aussetzung und eucharistische Anbetung -Neue Pfarrkirche

Miltenberg 18:00 Kreuzweg- Gemeindezentrum 

Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 

Freitag 05.03.
Bürgstadt 8:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Johanna Hench und Angeh. (Leg.) / f. 

Kurt Farrenkopf und Angeh. / f. Kilian, Hedwig und Hermann Josef Hench 
und Angeh.) 

Bürgstadt 14:00 Hauskommunion
Miltenberg 19:00 ökum. Weltgebetstag, Thema: "Worauf bauen wir" - Pfarrkirche

(Termin unter Vorbehalt, bitte aktuelle Plakate beachten!)

Samstag 06.03.
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum

Bürgstadt 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit - Neue Pfarrkirche

Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse - Neue Pfarrkirche (f. Alfred und Dorothea 

Romatschke und Familie (Leg.) / 3. Seelenamt f. Armin Hein / nach 
Meinung der Stifter / Seelenamt f. Elfriede Kettinger) 

Sonntag 07.03. 3. FASTENSONNTAG
Miltenberg 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft- Pfarrkirche 

Bürgstadt 10:00 Kinderkirche "Fastenzeit" - Wiese vor der Neuen Kirche, bei 

schlechtem Wetter in der Kirche

Breitendiel 10:00 Messfeier (unter Vorbehalt)
Bürgstadt 16:00 Rosenkranz - Stutzkapelle

Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 

Montag 08.03.
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 

Dienstag 09.03.
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz - Neue Pfarrkirche

Bürgstadt 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats Februar - Neue 

Pfarrkirche (f. Irma Grittmann-Schmitt (Leg.) / f. Agnes und Heinrich Hess
und verst. Angeh.) 

Miltenberg 19:30 Segensworte - Kapelle Jugendhaus St. Kilian 

Mittwoch 10.03.
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 

Donnerstag 11.03.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche

Miltenberg 18:00 Kreuzweg - Gemeindezentrum 

Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 

2021

Mainbullau 18:30 Messfeier (unter Vorbehalt)
Freitag 12.03.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 

Samstag 13.03. Samstag der 3. Fastenwoche
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum

Miltenberg 18:30 Vorabendmesse - Pfarrkirche 

Breitendiel 18:30 Vorabendmesse (unter Vorbehalt)
Sonntag 14.03. 4. FASTENSONNTAG (Laetare)
Miltenberg 10:00 Kinderkirche, Thema: Erkundung des Kirchenraumes - 

Pfarrkirche 

Bürgstadt 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft - Neue Pfarrkirche (f. 

Norbert, Anton und Elisabeth Hofmann und Angeh. / f. Horst Wagner, 
best. v. der Kolpingsfamilie / f. Paula und Ewald Zöller und Eltern / f. 
Martin und Rosa Bauer / f. Lukas Hench und verst. Angeh. / f. Günther 
und Margot Krischker) 

Wenschdorf 10:00 Messfeier 
Miltenberg 16:00 Messfeier in portugiesischer Sprache- Gemeindezentrum 

Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 

Montag 15.03.
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 

Bürgstadt 19:00 Wort-Gottes-Feier der Kolpingsfamilie - Neue Pfarrkirche

Dienstag 16.03.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 

Hinweis für die Feier der Gottesdienste:
Bringen Sie bitte Ihr eigenes Gebet- und Gesangbuch "Gotteslob" mit.
Auf Grund der momentan geltenden Rahmenbedingungen für Gottesdienste,
können diese nicht ausgelegt werden.

Ab sofort ist in allen Gottesdiensten die FFP2-Maske für alle ab dem 15.
Geburtstag Pflicht.

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
D  ie Pfarrämter sind derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Pfarramt in Miltenberg   
ist zu den üblichen Zeiten telefonisch erreichbar.

Rufnr.: Pfarrbüro Bürgstadt.............................21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de 

Fax.................................................94 77 31
Pfarrer Jan Kölbel…........….........6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de

Pfr. i. R. Albrecht Kleinhenz…......6 68 05 90 Mail: albrecht.kleinhenz@bistum-weurzburg.de

Jugendseelsorger Bernd Winter  ...97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de

Diakon Florian Grimm...…...0176 24894615 Mail: florian.grimm@bistum-wuerzburg.de

Past.Ref. Marcus Schuck.….......6 69 58 79 Mail: marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de

Michael Bailer..................….…. .6 50 09 96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de

Gem.-Ass. Tatjana Steppacher   6 50 09 94 Mail: tatjana.steppacher@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de



28 29

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.de

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.dewennAutodann.de
63928 Eichenbühl Fon 0 93 71 - 60 86

Service

Tel.  (0  93  71) 35  10 oder 22  93
Fax  (0  93  71) 35  49
E-Mail: mail@herbertschmitt.de
Internet: www.herbertschmitt.de
Eichenbühler Straße 83
63927 Bürgstadt (neben Autohaus Erftal)Nachfolger: André Schmitt

Unternehmersprechtag in der ZENTEC GmbH, Großwallstadt
Unterstützung für Existenzgründer und den Mittelstand
Jeden 3. Mittwoch im Monat bieten ehemalige Wirtschaftsexperten Existenzgrün-
dern und mittelständischen Unternehmen honorarfreie Beratung an. Zu den Be-
ratungsschwerpunkten zählen u. a.: Planung und Finanzierung, Rechnungswesen, 
Optimierung von Organisationsabläufen, Produktion, Vertrieb und Marketing so-
wie Personalwesen, Aus- und Weiterbildung. Auch die Existenzsicherung und die 
Unternehmensnachfolge sind Themen der Sprechtage.

Die jeweils 45-minütigen Beratungsgespräche finden im Zeitraum von 09.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr – abhängig von der aktuellen Situation – in den Räumen der ZENTEC 
GmbH statt.
Nächster Termin:  17. März 2021

Anmeldung: bitte über die Homepage der ZENTEC GmbH www.zentec.de, Frau 
Jutta Wotschak, Tel. 06022  26 -1110, E-Mail: wotschak@zentec.de

Weitere Informationen erhalten Sie über die ehemaligen Wirtschaftsexperten der 
AKTIVSENIOREN BAYERN e.V.: www.aktivsenioren.de
Ansprechpartner: Eugen Volbers, Tannigstr. 28, 97218 Kitzingen, Tel. 09321 389834

*  *  *

Ein herzliches Dankeschön
allen Gratulanten aus nah und fern, die uns zu unserer

Diamantenen Hochzeit
mit Glückwünschen, Anrufen und Geschenken erfreuten.
Besonderen Dank sagen wir unseren Kindern mit Familien sowie 
allen Verwandten, Bekannten und Nachbarn.

Dank auch an Herrn Pfarrer Fröhlich, Herrn Bürgermeister Seitz, dem 
Gesangverein Liederquell Umpfenbach, der Freiwilligen Feuerwehr 
sowie der Raiffeisenbank Eichenbühl.

Wir haben uns darüber sehr gefreut.

Umpfenbach, im Februar 2021 
Otto und Marga Hofer
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Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen

Pfarramt Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl 
 Pfarrsekretärin Heike Leibfried, Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
 E-Mail: pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de

Seelsorger  Pfarrer Artur Fröhlich
 Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl),
 E-Mail: artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de

 Pastoralreferent Hermann Gömmel
 Tel. 09371- 9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)
 E-Mail: hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrvikar Krzysztof Winiarz
 Tel. 09378 -9082830, Fax 09378-9082831 (Pfarrhaus Neunkirchen)
 Frankenstr. 30, 63930 Neunkirchen 
 E-Mail: krzystof.winiarz@bistum-wuerzburg.de

Dienstag                           02.03.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Glorreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier  

Richelbach 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht
19:00 Messfeier

Mittwoch                          03.03.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier
Donnerstag                      04.03.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier
Schippach 19:00 Messfeier 
Freitag                              05.03.                                                                                                   

ab 9:30 Hauskommunion für Ältere und Kranke  
in den Pfarreien Eichenbühl, Neunkirchen und Riedern

ab 14:00 Hauskommunion für Ältere und Kranke  
in der Pfarrei Heppdiel

Heppdiel 18:30 Freudenreich Rosenkranz
19:00 Messfeier

3. Fastensonntag3. Fastensonntag

Beginn der Sammelaktion für den MartinsLaden

Samstag                           06.03.                                                                                                   

Heppdiel 19:00 Messfeier
Richelbach 19:00 Messfeier
Sonntag                            07.03.                                                                                                   

Neunkirchen 8:30 Messfeier 
18:00 Bußgottesdienst

anschließend Beichtgelegenheit

Eichenbühl 8:30 Messfeier  
Umpfenbach 10:00 Messfeier
Sonntag                            07.03.                                                                                                   

Schippach 10:00 Messfeier
Riedern 18:00 Bußgottesdienst
Montag                             08.03.                                                                                                   

Umpfenbach 19:00 Messfeier
Dienstag                           09.03.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier 

Richelbach 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht
19:00 Messfeier

Mittwoch                          10.03.                                                                                                   

Neunkirchen 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht
19:00 Messfeier

Dienstag                           02.03.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Glorreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier  

Richelbach 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht
19:00 Messfeier

Mittwoch                          03.03.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier
Donnerstag                      04.03.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier
Schippach 19:00 Messfeier 
Freitag                              05.03.                                                                                                   

ab 9:30 Hauskommunion für Ältere und Kranke  
in den Pfarreien Eichenbühl, Neunkirchen und Riedern

ab 14:00 Hauskommunion für Ältere und Kranke  
in der Pfarrei Heppdiel

Heppdiel 18:30 Freudenreich Rosenkranz
19:00 Messfeier

3. Fastensonntag3. Fastensonntag

Beginn der Sammelaktion für den MartinsLaden

Samstag                           06.03.                                                                                                   

Heppdiel 19:00 Messfeier
Richelbach 19:00 Messfeier
Sonntag                            07.03.                                                                                                   

Neunkirchen 8:30 Messfeier 
18:00 Bußgottesdienst

anschließend Beichtgelegenheit

Eichenbühl 8:30 Messfeier  
Umpfenbach 10:00 Messfeier
Sonntag                            07.03.                                                                                                   

Schippach 10:00 Messfeier
Riedern 18:00 Bußgottesdienst
Montag                             08.03.                                                                                                   

Umpfenbach 19:00 Messfeier
Dienstag                           09.03.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier 

Richelbach 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht
19:00 Messfeier

Mittwoch                          10.03.                                                                                                   

Neunkirchen 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht
19:00 Messfeier

4. Fastensonntag - Laetare4. Fastensonntag - Laetare

Samstag                           13.03.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier
Riedern 19:00 Messfeier
Sonntag                            14.03.                                                                                                   

Heppdiel 8:30 Messfeier
Umpfenbach 8:30 Messfeier

18:00 Bußgottesdienst
anschließend Beichtgelegenheit

Richelbach 10:00 Messfeier
Eichenbühl 10:00 Messfeier   

18:00 Bußgottesdienst
anschließend Beichtgelegenheit

Dienstag                           16.03.                                                                                                   

Richelbach 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht
19:00 Messfeier

Das Pfarrbüro ist voraussichtlich bis zum Ende des Lockdown für den Publikumsverkehr 
geschlossen, aber telefonisch zu den üblichen Öffnungszeiten und per Mail erreichbar .
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   Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg

Dienstag, 02.03.  18.00 Uhr       Teamerkurs digital
 19.00 Uhr       Ökum. Friedensgebet im Gemeindehaus

Freitag, 05.03.            19.00 Uhr     Ökum.  Weltgebetstag
  in der Kath. Pfarrkirche St. Jakobus

Samstag, 06.03.         16.00 Uhr      „Stille Zeit“  – offene Johanneskirche

Sonntag, 07.03.         10.00 Uhr     Gottesdienst

Dienstag, 09.03.      18.00 Uhr     Teamerkurs digital

Samstag, 13.03.         10.00 Uhr     Dekanatsweiter Konfirmandentag digital

Sonntag, 14.03.         10.00 Uhr     Gottesdienst mit Installation von
  Pfr. Lutz Domröse durch Dekan Rudi Rupp 
 14.00 Uhr      Gottesdienst mit Pfr. Lutz Domröse und  
  Dekan Rudi Rupp

Unsere Evang. Johanneskirche ist täglich ab 9.00 Uhr geöffnet.

Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie unter
www.evangelisch-miltenberg.de

oder rufen Sie im Evang. Pfarramt an, Tel. 09371 - 3161.
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Satztechnik News,  Auftrag55861,  KdNr.101046,  StichwortVitara Schnatterloch,  FarbenTech-
nikEur/901;Eur/902;Eur/903;SetzerBEW VertreterChristiane Sümmer BesonderheitBettina weiß 
Bescheid. Anzeige gleich wie KW 46/2020, Motiv 55828. Größe (SPxMM)2x194 Ausgaben501 Wo-
che3/2021

Faszinierend vielseitig.
Ab 29.990,- EUR1

Für mehr Platz, für Familien, für Langstrecken, für maximale 
Effi  zienz: der NEUE SUZUKI SWACE AUTOMATIK VOLLHYBRID.

Der neue Suzuki Swace hat alles, worauf es heute ankommt: Mehr Raum für 
die Familie, mehr Komfort auf langen Strecken und einen hocheffi  zienten 
 Vollhybrid-Antrieb für weniger Verbrauch und geringe CO2-Emissionen. 
Jetzt probefahren! 

1 Endpreis für einen Suzuki Swace 1.8 HYBRID CVT Comfort+ (Systemleistung 90 kW / 122 PS: 
Benzinmotor 72 kW / 98 PS und Elektromotor 53 kW 1 CVT-Auto matikgetriebe (stufenlos) | 
Hubraum 1.798 ccm): innerorts 3,1 l/100 km, außerorts 3,7 l/100 km, kombinierter Testzyklus 
3,4 l/100 km; CO2-Ausstoß:  kombinierter Testzyklus 78 g/km, Energieeffi  zienzklasse A+ (VO 
EG 715/2007). Inklusive Überführungskosten 899,- EUR und Metallic 690,- EUR. Gesamtpreis 
32.939,-EUR, Nachlass 2.949,- EUR, Barpreis 29.990,- EUR. Alle Preise inklusive ges. MwSt 19%. 
Diese Werte wurden auf Basis des neuen Prüfverfahrens „WLTP“ ermittelt. 
Weitere Informationen unter https://auto.suzuki.de/service-info/wltp.

lnh. Gernot Essert - www.autohaus-essert.de 
Suzuki Vertragshändler - Telefon 09371/7565 
Miltenberger Straße 15 - 63928 Eichenbühl

66 kW (90 PS), 1.242 ccm

Abbildung zeigt Sonderausstattung
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Fahrzeugpreis2:  15.589,- €
Aktionsnachlass2:  2.599,- €

AKTIONS-BARPREIS2: 

AKTIONS-ANGEBOT3: 
monatlich nur: 142,
Optional mit bis zu 4 Jahren Versicherungsfl at4:

78,75 € 63,00 € 47,25 €

Suzuki IGNIS 1.2. Dualjet Comfort, 5-türig

  Rückfahrkamera     Sitzheizung
  Audio-System (inkl. DAB) mit Navigation, 

Freisprecheinrichtung & Lenkradbedienung
  Rücksitze einzeln verschieb- & umklappbar
  Klimaanlage     Tagfahrlicht & Lichtsensor
  Inkl. Überführung & 3 Jahre Werksgarantie1

  Auf Wunsch Metallic Lackierung +500,- €

  Auf Wunsch Assistenzsystempaket +1.000,- €

  Auf Wunsch Allradantrieb +1.500,- €

HOHES
SITZEN

EINFACHES
PARKEN

FLEXIBLES
LADEN

BEQUEMES
EINSTEIGEN

Kraftstoff verbrauch: innerorts 5,7l/100 km, außerorts 4,1l/100 km, 
kombiniert 4,7l/100km, CO2-Ausstoß kombinierter Testzyklus 
107g/km (VO EG 715/2007). Effi  zienzklasse D
Weitere Informationen zum offi  ziellen Kraftstoff verbrauch und den offi  ziel-
len spezifi schen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 
„Leitfaden über den Kraftstoff verbrauch, die CO₂-Emissionen und den 
Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an 
allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH 
(DAT) (unter www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

1  Ab Erstzulassung 3 Jahre bzw. 100.000 km Werksgarantie der Suzuki Deutschland GmbH, Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim. Optionale  Verlänge-
rung 2 Jahre Anschlussgarantie 180,- €. Ein Service der Real Garant Versicherungs AG, Strohgäustraße 5, 73765 Neuhausen.

2  Unverbindliche Preisempfehlung  der Suzuki Deutschland GmbH,  Suzuki Allee 7,  64625 Bensheim in  Höhe von 14.690,- €  zzgl.  Überführungskosten 
899,- €  ergibt Fahrzeugpreis 15.589,- €. Abzüglich einmaligen Aktionsnachlass 2.599,- € von Autohaus Essert, Inhaber Gernot Essert, Miltenberger 
Straße 15, 63928 Eichenbühl, nicht mit anderen Suzuki Aktionsangeboten kombinierbar, nur für Privatkunden, ergibt Aktionspreis 12.990,- €. Beträge 
enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

3  Leasingbeispiel für einen Suzuki Ignis 1.2 Comfort  5trg. Auf Basis des Kaufpreises in Höhe von 15.589,- € inklusive Überführungskosten 899,- €, 
abzgl. Aktionsnachlass 2.599,- €, abzgl. Anzahlungsbetrag 0,- €, Finanzierungsbetrag 12.990,- €, Gesamtbetrag 14.593,08 €, eff ektiver Jahreszins 
3,29 %, gebundener Sollzins 3,24 %, 60 Monate Laufzeit, 60 monatl. Raten à 142,- €, Vereinbarter Restwert 6.073,08 €, 10.000 km/pro Jahr Fahr-
leistung. Beträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Restwert kann weiter fi nanziert werden. Bonität vorausgesetzt. Leasingart: Restwert-
leasing. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt nur für die COMCO Leasing Service 
GmbH, Im Teelbruch 106, 45219 Essen. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

4  Nur für Privatkunden. Selbstbeteiligung Teil- / Vollkasko 150,- € / 500,- €. BGV-Versicherung AG, Dulacher Allee 56, 76131 Karlsruhe. Pauschal-
Tarif inkl. Werkstattbindung an Suzuki Händler. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

12.990,12.990,

Inh. Gernot Essert – www.autohaus-essert.de – Suzuki Vertragshändler
Telefon 09371/7565 – Miltenberger Straße 15 – 63928 Eichenbühl

Sonntag                       11.09.                                                                                                        

RICH 8:30 Messfeier

EICH 10:00 Messfeier  

HEPP 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

UMPF 14:30 Tauffeier für Michel Eisenhauer

Montag                         12.09.                                                                                                        

UMPF 19:00 Messfeier

Dienstag                      13.09.                                                       Hl. Johannes Chrysostomus  

EICH 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier 

VERANSTALTUNGSKALENDER

DO 25.08. 15.30 EICH, Frauenbund, Grillen im Verkehrsgarten

MO 05.09. 19.00 EICH, Frauenbund, Filmabend im Pfarrheim „Honig im Kopf“

Do 08.09.                   RICH: Diözesanwallfahrt zum Kreuzberg für alle 

Do 08.09.  14.00 NEUN, Senior/innentreff im Gasthaus Adler

2

Die Nachbarschaftshilfe 
„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
ist für Sie da.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:
Eichenbühl 09371 6694903     Neunkirchen  09371 6694904
Riedern             09371 6694905     Heppdiel        09371 6694906

Die Nachbarschaftshilfe 
„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
ist für Sie da.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:
Eichenbühl 09371 6694903     Neunkirchen  09371 6694904
Riedern             09371 6694905     Heppdiel        09371 6694906

„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 

Die Nachbarschaftshilfe ist für Sie da, kann zurzeit aber keine Dienste mit 
Fahrgästen übernehmen. Wir bitten um Verständnis.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:

Bereich Eichenbühl  09371 6694903     
Bereich Neunkirchen  09371 6694904
Bereich Riedern   09371 6694905     
Bereich Heppdiel           09371 6694906

www.zeit-fuereinander-euh.de
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Veranstaltungskalender

Bürgstadt
„Helfen verbindet – Wir verschenken eine Stunde Zeit!“
Bürgerschaftliches Engagement in Bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewoh-
nern von Bürgstadt zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen!
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der 
Tel.-Nr. 09371/9492010.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

    Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt
    Montags Feuerwehrdienst
    Bitte aktuellen Übungsplan unter
    www.feuerwehr-buergstadt.de/aktuelles/termine beachten.

Neunkirchen
Keine Termine

Eichenbühl
Keine Termine

Allgemein
Deutsche Rentenversicherung – Sprechtage in Miltenberg
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellte in 
Miltenberg, Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunden ab. Diese finden 
montags und mittwochs von 8.30-12.00 Uhr und 13.00-15.00 Uhr statt. Termine 
sind zu vereinbaren unter Tel. 09371/501-152, montags – mittwochs von 8.00-
16.00 Uhr, donnerstags von 8.00-18.00 Uhr und freitags von 8.00-13.00 Uhr. 
Dazu müssen Sie Ihre Versicherungsnummer durchgeben.

Beratung • Planung • Ausführung

Hauck
Ralph Hauck
Schaftrieb 2

63928 Eichenbühl
Telefon (0 93 71) 15 53
Telefax (0 93 71) 20 68

E-Mail: elektro-hauck@t-online.de

Elektrotechnik

l	Verkauf und Reparatur
 von Elektrogeräten 
l  Stark- u. Schwachstrom-
 Installation
l  Photovoltaik- und Solaranlagen
l Zentrale Staubsaugeranlagen

l	 Wohnraum-
 Lüftungsanlagen
l Kundendienst – E-CHECK
l EDV- und Telefonanlagen
l Gebäudetechnik – EIB
l  Elektroheizungen



38 39

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  •  Telefon: 116 117
Ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

(Dienstzeiten: von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen von 18.00 Uhr am Vor-
abend bis 8.00 Uhr des folgenden Werktages am Mittwoch von 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr)
Sofern Ihr Hausarzt/behandelnder Arzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in dringenden Behand-
lungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB, Tel. 116 117 (kostenfrei), einen dienst-
habenden Arzt des hausärztl. Bereitschaftsdienstes sowie ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl

Amtsblattredaktion: – Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott oder Herr Schuhmacher, 
  Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 97  38 -17, -31,  
  Fax: 0  93  71 / 6500  503, E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de;
 – Gemeinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl,
  Tel. 09371/9720-0, E-Mail: info@eichenbuehl.de

Auflage:  4.083 Erscheinungsweise:  dienstags, alle 14 Tage

Abgabeschluss: Anzeigen und Texte müssen für die nächste Ausgabe 6/2021 bis 
Freitag, 05. März 2021, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattredaktion, 
Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, eingegangen sein.

Anzeigeneinteilung,
Herstellung/Druck: Druckerei Berthold, Kolpingstraße 1, Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 6  73  08
 Fax: 0  93  71 / 6  95  30, E-Mail: druckereiberthold@t-online.de

Verteilung: kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl

Für Druckfehler oder fälschlich vermittelte Information kann keine Haftung übernommen 
werden, ebenfalls nicht für unverlangt eingesandte Bilder und Manuskripte.
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NOTDIENST DER APOTHEKEN   (ohne Gewähr)
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ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr  (ohne Gewähr)

02.03. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
03.03. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
04.03. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800
05.03. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
06.03. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
07.03. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
08.03. Anker-Apotheke  Hauptstraße 21-23, Miltenberg  Tel. 09371/6689801
09.03. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
10.03. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
11.03. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
12.03. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
13.03. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
14.03. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800
15.03. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
16.03. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254

06./07.03. Dr. med. dent. Kirsten Seelmann, Kolpingstr. 2, Bürgstadt, Tel. 09371/6684806
13./14.03. Katarzyna Horbaczewska, Hauptstraße 15 a, Miltenberg, 09371/3366
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